
Öffentliche Bekanntmachung
Widerspruchs recht gegen Datenübermittlungen und

Einwilligungsrecht für Datenübermittlungen

Gemäß § 35 Absatz 6 des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Meldegesetz
NW - MG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.09 .1997
(GV.NW.S.332, ber. S. 386), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2005 (GV.NW.S.263)
weist die Meldebehörde darauf hin:

1. In folgenden Fällen besteht das Recht, WIDERSPRUCH gegen die Weitergabe von Daten
durch die Meldebehörde zu erheben:

a) Übermittlung der Daten im Wege des automatisierten Abrufs über das Internet (§ 34
Absatz 1b MG NW)

b) Weitergabe von Daten an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Parlaments- und Kommunalwahlen (§ 35
Absatz 2 MG NW)

c) Weitergabe von Daten an Antragsteller und Parteien im Zusammenhang mit
Volksbegehren und Volksentscheiden sowie Bürgerbegehren (§ 35 Absatz 2 MG NW)

2. In folgenden Fällen ist die Weitergabe von Daten durch die Meldebehörde nur mit
ausdrücklicher EINWILLIGUNG der Betroffenen zulässig :

a) Weitergabe von Daten über Alters- und Ehejubiläen an Mitglieder parlamentarischer
oder kommunaler Vertretungskörperschaften sowie Presse und Rundfunk (§ 35
Absatz 3 MG NW)

b) Weitergabe von Daten an Adressbuchverlage zum Zweck der Veröffentlichung in
gedruckten Adressbüchern (§ 35 Absatz 4 MG NW).

Ziffer 1 und 2 beziehen sich gem. § 22 Melderechtsrahmengesetz (MRRG) und § 35 des
Meldegesetztes für das Land Nordrhein-Weslfalen (MGNW) auf eine Melderegisterauskunft über
folgende Daten:

1. Vor- und Familienname
2. Doktorgrad
3. Anschrift
4. bei Ehe- und Altersjubiläen zusätzlich Tag und Art des Jubiläums

Betroffene, die von ihrem Widerspruchs- bzw. Einwilligungsrecht Gebrauch machen wollen , werden
hiermit gebeten, die entsprechende Erklärung schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Gemeindeverwaltung Hiddenhausen, Bürgerbüro, Rathausstraße 1, abzugeben .
Ein entsprechender Vordruck wird hierfür bereitgehalten.

Bei Personen unter 16 Jahren bedarf es der Unterschrift der Sorgeberechtigten .
Der Widerspruch bzw. die Einwilligung bedürfen keiner Begründung und bleiben bis auf Widerruf
gültig.

Hiddenhausen, 11. Januar 2010

Gemeinde Hiddenhausen
Der Bürgermeiseter
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Widerspruch und Einwilligung nach dem Meldegesetz NRW (MG NRW)

Hinweise
Sie haben ein WIDERS PRUCHS RECH T:

• gegen die Übermittlung Ihrer Daten an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften.
Sowei t Ihre Daten nicht zum Zwecke des Steuererhebunqsrechts de r öffentlich·rechtliche Religionsgesetlschaften übermitt elt
werden, besteht die Möglichkeit des Widerspruchs nur dann. wenn Sie nicht derselben öffentlich· rechtlichen Religionsgesellschaft
Ihres Familienangehörigen oder keiner öffentlich-rechtlichen Relig ionsgesellschaft ange hören (§ 32 Abs . 2 MG NRW)

• gegen die Übermi ttlung Ihrer Daten im Wege des automatisierten Abru fs Ober das Internet (§ 34 Ab s. 1b MG NRW).
Von einem Widerspruch unberührt bleiben Auskü nfte aus dem Melderegisler, die schriftlich auf dem ?ostweg oder die sch riftlich
bei persönlicher Vo rsprache des Auskunftsuchenden erteilt werden

• gege n die Übermi ttlung Ihre r nach dem Meldegesetz erhobenen Daten (Vo r- und Familiennamen, ggf. Doktorgrad, Ansc hrift)
an Parteien, Wählergru ppen und andere Träg er von Wahlvorschlägen im Zu samm enhang mit Parlaments- oder
Kommunalwahlen (§ 35 Abs. 1 MG NRW), an Antragsteller und Part eien im Zusammenhang mit Volksbegehren und
Volksentsche iden sow ie mit Bürgerentscheiden (§ 35 Abs . 2 MG N RW)

Eine Datenüberm ittlung in den nachfolgenden Fälten darf nur mit Ih rer EINWILLIGUNG erfolgen:

- Auskunft übe r Ehe- und Altersjubiläen an parlamentarische ode r kommunale Vertretungskörperschaften sowie Presse und
Rundfunk (§ 35 Abs. 3 MG NRW)

- an Adressbuchverlage, zum Zweck der Veröffentlichung in gedruckten Adr essb üchern (§ 35 Abs . 4 MG NRW)

Von Ihren Widerspruchsrechlen und der Möglichkeit zur Erteilung von Einwilligungen können Sie bei der Anmeldung durch
Erklärung auf diesem Formular ode r zu einem späteren Zeitpunkt Gebrauch machen. Ein eingelegter Widerspruch bzw. eine
ertei lte Einwilligung kann jede rzei t ohne Angabe von Gründen aufgehoben bzw . zurückgezogen werden. Die Erklärungen
können auch ohne die Verwen du ng dieses Formulars abgegeben werden.

Im Zusammenhang mit den zuvor genannten Wide rspruchs· bzw. Einwilligu ngsrechten werden Ihnen keine Kos ten aufe rlegt.

Für Familienangehörige ist jeweils ein separa tes Formu lar aus zufü llen.
Bei Personen unter 16 Jah ren bedarf es der Unterschrift der Sorge rechtsperson(en).

https://pdf.form-solutions.net/forms/frm/DP356QR5dAhFDnq4FH3g1VNccm3JXq
https://pdf.form-solutions.net/forms/frm/DP356QR5dAhFDnq4FH3g1VNccm3JXq



